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Entwurf zu einer Hof- und Pfarrkircli e mit Stiftsgebäuden in Verbindung mit einer Platzanlage
Sch inke lw cttbcw erb  auf  dem Gebiete  des Hochbaues

Mitgoteilt vom B erich terstatter des Beurteilungsausschusses
Kegierungsbaunieister Paul Drescher in Steglitz

(Fortsetzung aus Nr. 30, Seite 212)

G e z e ic h n e te s  S c h a c h b r e tt .
Der Entwurf zeigt in der Gesamtanlage sowohl als in den 

Einzelheiten ein klares Erfassen der gestellten Aufgabe. Die 
Kirche und die beiden Stiftsgebäude sind in wirkungsvolle Be
ziehungen gebracht. Das Stadthaus, das Hofkammergebäude 
und die’ beiden Pfarrhäuser umschließen einen gut abgemessenen 
und zu dem Schloßhof in gute Beziehungen gebrachten Schloß
platz. Die Größenwirkung der Kirche wird auf der Platzseite 
in glücklicher W eise gesteigert durch die in den Ecken liegen
den kleinen Pfarrhäuser.

Zu loben sind weiter die guten Abmessungen der kleinen 
Seitenplätze zwischen den Pfarrhäusern und den Stiftsgebäuden, 
im besonderen die A rt der Verbindung zwischen den letzteren 
und der Hofkirche. Der Verfasser ist zur Erzielung einerseits 
dieser Verbindung, anderseits einer guten Breitenbemessung der 
Seitenplätzo von der genau axialen Anordnung der Plätze zur 
Mitte der Hofkircho mit Bewußtsein abgowichen und hat die künst
lerische Absicht dieser besonders anzuerkennenden Maßnahme 
in einem reizvollen kleinen Bildchen zum Ausdruck gebracht.

So sehr auch die Schließung des kleinen Platzes auf der 
Chorseite durch die aus dem genau quadratisch geformten Haupt
körper der Stiftsgebäude herausgezogenen und wiederum durch 
einen großen Bogen vereinigton Wirtschaftsgebäude ein Vorzug 
ist, so kann doch die Lago der Hauptportale der Stiftsgebäudo 
als zu sehr in der Ecke liegend nicht als völlig einwandfrei 
gelten, dies g ilt namentlich auch von der Anordnung einer stark 
betonten, säulengetragenen, durch zwei Stockwerke reichenden 
Vorhalle an dieser Stelle.

Dio Grundrisse der einzelnen Gebäude sind einfach in der 
Idee und im allgemeinen klar und zweckmäßig gegliedert.

Dio Hofkirche zeigt in völliger Abweichung von dem üb
lichen Typus einer Zontralkirche einen Verzicht auf Betonung 
der Mitte und ein ausschließliches, starkes Betonen der vier 
Ecken durch vier massiv aufstrebende, horizontal gegliederte 
Türme. Wenn auch diese Anordnung in der Idee sehr bewußt 
aus den Anforderungen einor niedrig zu haltenden Prodigt- 
kirche entwickelt ist, so ist doch zu befürchten, daß die Ge
samtgruppe dieser vier massigen Türme von ändern Stand-

Abb. 347. K ennw ort: „ S c h a c h b r e t t “. Verfasser: RegiertiDgsbauftihrer Süpt'Jng. R o b e r t  L i e b e n t h a l  (jetzt Regierungsbanmeister)
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punkten als den geschickt zur Darstellung gewählten gesehen  
allzu wuchtige, vieüeicht befremdliche Wirkungen ergeben könnte, 
die nicht mehr mit dem Geist und Wesen einer protestantischen  
Kirche sich im Einklang befinden.

Die Architektur ist mit ihrem, dem monumentalen Grundmotiv 
der Hofkirclie mit großer Konsequenz angepaßten schweren 
Detail sehr gut durchgeführt, läßt jedoch im Innern der Kirche 
ein gewisses Maß von Wärme der Auffassung vermissen, die bei 

einem zur protestantischen Kultübung bestimmten 
Raume wohl als Erfordernis zu erachten ist.

Bei der Ausbildung der quadratischen Innen
höfe der Stiftsgebäude ist die Durchführung der 
ringsherumlaufenden antiken Säulenhalle durch 
beide Stockwerke als zu pathetisch für ein der
artiges Stiftsgebäude zu bezeichnen; niedrige, intim 
wirkende Umgänge wären hier richtiger gewesen. 
Die zur Erzielung einheitlicher Baukörper ge
troffene Anlage großer toter Räume über den 
Wandelhallen und den Speisesälen auf der Rück
seite geht über das Zulässige hinaus, auch die 
architektonische Lösung für die hierbei entstehenden 
toten Fassadenflächen befriedigt nicht ganz. Auf 
die Sonnenlage der Wohnungen in den Stifts
gebäuden ist zuwenig Rücksicht genommen worden.

Trotz dieser Mängel verdient die Reife und 
künstlerische Eigenart des Entwurfs und der 
glänzende Vortrag volle Anerkennung.

Abb.349. Kennwort: . Z o l l s t o c k a r c h i t e k t u r “ 
Verfasser: Regiernngsbanttlhrer 2iot.*3nj. H a n s  M tlh lfe ld

Z o l ls t o c k a r c h ik tu r
Der Verfasser hat die Kirche durch zwei 

Rundflügel der Stiftsgebäude mit den Verwaltungs
gebäuden architektonisch in Verbindung gebracht 
und dadurch eine recht gelungene Gesamtanordnung 
geschaffen, bei der nur die etwas zu große Breite 
des Platzes, zu beanstanden wäre, die der Verfasser 
durch zwei parallele Baumreihen zu mildern sucht. 
Gute geschlossene Formen zeigen die seitlichen 
Plätze hinter den Verwaltungsgebäuden. Dagegen 
entspricht die Aufteilung der Stiftsgärten nicht 
ihrer Grundrißform.

Die Kirche ist in Grundriß und Aufbau be
sonders gut geglückt.

Durch die runde Form der an die Kirche 
anschließenden Stiftsflügel ergeben sich gewisse 
Schwierigkeiten im Grundriß, die der Verfasser 
nicht ganz bewältigt hat.

Die Präsidentemvohnung rechts und links 
des Mittelflurs im ersten Obergeschoß entbehrt 
des intimen Reizes. Die Gesellschaftsräume sind 
m it der Wohnung nicht organisch verbunden. 
Im übrigen ist die Aufgabe ausgezeichnet gelöst.
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Die Architektur ist in ihrer vor
nehmen Bescheidenheit als ganz be
sonders gut gelungen zu bezeichnen. 
Der Verfasser ist sich der Wirkung 
der Formen voll bewußt und ver
fügt über eine ausgezeichnete Dar
stellung.

K o e lle n  ey n  K royn
Die geschickte Verteilung der 

Bauten auf dem Gelände ergibt 
einen Hauptplatz und Randplätze 
mit guten Abmessungen; auch die 
Massen der Gebäude, ihre Betonung 
gegeneinander und ihre Gliederung 
sind gut abgewogen.

Durch die ovale Säulonstellung 
im rechteckigen Innenraum der 
Kirche erreicht der Verfasser eine 
interessante und gute Raumwirkung. 
Vielleicht wären die einspringenden 
W inkel an den vier Ecken des Um
gangs besser vermieden worden. 
Daß der Geistliche, um zur Kanzel 
zu gelangen, eine auch den Kirch
gängern dienende Treppe benutzen 
muß, ist als Mangel zu bezeichnen.

Die Knickung dor Stiftsgebäude 
im rechten W inkel kommt zwar der 
Platzwirkung zugut, hat aber Uebel- 
stände im Grundriß, besonders bei 
der Anordnung der Badestuben, 
zur Folgo.

Davon abgesehen sind gegen 
die Einzelgrundrisse Bedenken nicht 
zu erheben.

Das M ittelrisalit des Rathauses 
is t  im Verhältnis zu den Seiten
bauten zu groß.

Sonst zeugt die formale Durch
bildung von erfreulicher Reife und 
Sicherheit, die sich besonders in 
der farbigen Dekoration und im 
Detailblatt aussprechen.

(Fortsetzung folgt) Abb. 350 und 351. Kennwort: „ K o e l le n  ey n  K r o y n " .  V erfasser: Regierungsbanfilbrer 35ipr.=3nfl- F r a n z  E o p m a n n
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F ür die Schriftleitung verantw ortlich : B aurat M. G u th  in Berlin W .57, Btllowstr. 35 
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Abb. 355

Abb. 352

Abb. 353

Abb. 352 und 3öi. 
Abb. 353 und 355.

Kennw ort: „ K o e l ie n  e y n  K r o y n “. V erfasser: Regierunesbaufttbrer SipL^ng. F r a n z  H o p m a n n  
Kennw ort: „ Z o l l s t o c k a r c h i t e k t u r “. V erfasser: RegierungsbaufOhrer 2ipi.=3ng. H a n s  M flh lfe ld



W o c h e n s c h r i f t  d e s  A r c h i t e k t e n -V e r e i n s  z u  B e r l i n
HERAUSGEGEBEN VOM VEREINE

N u m m e r  31 a Ber l in ,  Mi t twoch ,  7. A u g u s t  1912 VII. Jahrgang
A lle R e c h te  V o rb e h a lte n

Neue ßerüstordnunt? für Berlin
Der Herr Polizeipräsident von Berlin hat dem Vorstande des 

A .V .B . die n eu e  G e r ü sto r d n u n g  für den Landespolizeibezirk 
Berlin vom 19. Juli 1912 mit dem Ersuchen übersandt, deren 
Bestimmungen recht bald zur Kenntnis der Herren Mitglieder 
zu bringen. Sie lautet:

A uf Grund der §§ 42, 43, 137 und 139 des Gesetzes über die 
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Ju li 1883 (G.-S. S. 195), der 
§§ 6, 12 und 15 dos Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 
1850 (G.-S. S. 265), der §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 13. Jun i 1900, 
betreilend die Polizeiverwaltung in den Stadtkreisen Charlottenburg, 
SchOnberg und Rixdorf (G.-S. S. 247), der Gesetzo über die Erw eite
rung des Landespolizeibozirks Berlin vom 27. März 1907 (Deutsch- 
W ilmersdorf, G.-S. S. 37), vom 7. März 1908 (Lichtenberg, Boxliagen- 
Rummelsburg, G.-S. S. 21) und vom 23. Jun i 1909 (Stralau, G.-S. 
S. 533), und des § 120e der Reichs-Gewerbeordnung erlasse ich nach 
Anhörung des Vorstandes der Nordöstlichen Baugewerks - Berufs
genossenschaft und unter Zustimmung des Königlichen Oberpräsidenten 
der Provinz Brandenburg für den Landospolizeibezirk Berlin folgende 
Polizeiverordnung:

Im Laudespolizeibezirke Berlin sind nur folgende Baugerüste 
zulässig:

1. verbundene Gerüste (§ 2),
2 Stangengerüste (§ 3),
3. L eitergerüste (§ 4),
4. Bockgerüste (§ 5),
5. fliegende GorUste [Auslegergerüste] .(§ 6),
6. Hängegerüste (§ 7).
Soll ein G erüst äufgestellt werden, das nicht unter diese Gerüste 

fällt, so bedarf dies einer besonderen Erlaubnis der Baupolizeibehörde.
Das zur H erstellung und U nterhaltung der Baugerüste, Leitern, 

Belagbretter sowie der Schutzdächer dienende Holz muß durchweg 
gesund und tragkräftig sein.

§2 .
V e rb u n d e n e  G e r ü s te  sind solche, die aus regelrecht bearbeite

ten, möiSV'viörkantigen Hölzern vom Erdboden aus hergestellt sind. 
Diese Gerüste müssen unter Leitung eines Zimmermeisters oder U nter
nehmers von Zimmerarbeiten nach den Regeln der K unst zugerichtet, 
verbunden und aufgestellt werden. Sie dürfen bei allen Bauausführungen 
benutzt werden. A uf ihnen is t die Aufstellung von Windevorrich
tungen zum Aufziehen von Baustoffen und schweren W erkstücken 
zulässig.

Zur Aufstellung eines verbundenen Gerüstes bedarf es der vor
herigen baupolizeilichen Genehmigung. Der A ntrag is t an die Bau
polizeibehörde unter Beifügung von Zeichnungen und Berechnungen 
in doppelten Ausfertigungen einzureichen. Bei mehr als 10 m Höhe 
is t dem A ntrag eine W inddruckberechnug beizufügen.

Die G erüstbretter müssen eine der Belastung entsprechende — 
mindestens aber 3 cm — Stärke haben und so gelegt und befestigt 
werden, daß sie nicht aufkippen oder ausweichen können, und daß ein 
Dnrchfallon des M aterials verhindert wird. Jeder Gerüstbelag muß 
an der A ußenseite und an den Kopfseiten m it je  einem festen, hoch
kantig befestigten B ordbrett von mindestens 2,5 cm Stärke und minde
stens 25 cm Höhe, sowie mit, einer in 1,00 m Höhe sicher befestigten 
Schutzlehne versehen sein.

In Rüsthöhe unter jedem als A rbeitsstätte dienenden Gerüstbelag 
muß sich ein ebenfalls voll ausgelegter Gerüstbelag befinden, sofern 
nicht daselbst eine sicher begehbare Bodenfläche vorhanden ist.

Die Leitergänge der verbundenen Rüstungen müssen mindestens 
denen der Stangenrüstungen entsprechen (s. unten § 3g).

§ 3 .
S t a n g e n g e r ü s t e  bestehen aus unbearbeiteten und m ittels S trän

gen oder D raht und dgl. aneinander befestigten Baumstangen. Diese 
Gerüste können zu Bauwerken jeder A rt verwendet werden, doch darf 
auf ihnen eine W indevorrichtung nicht angebracht werden.

Zur Aufstellung bedarf es der Erlaubnis des zuständigen Polizei
reviers.

Bei der Herstellung und dem Gebrauche sind folgende Vor
schriften zu beachten:

a) Die eu benutzenden Baumstangen (Spießbäume, Streichstangen) 
müssen an ihrem oberen Ende mindestens einen Durchmesser von 
8 cm haben. Jedoch darf die Stelle eines Spießbaums, an der die 
oberste Streichstange angebunden wird, nicht weniger als 10 cm Durch
messer haben.

b) Die Spießbäume müssen im V erhältnis zu der Höhe des zu 
berüstenden Gebäudes vom oberen Ende nach unten an Stärke zu
nehmen, mindestens 1,00 m tief m it Neigung nach der zu berüstenden 
F ron t eingegraben oder in anderer W eise so sicher und unverrückbar

befestigt werden, daß sie weder einsinken noch ausweichen können, 
Ihre Entfernung voneinander und von dem zu berüstenden Gebäude 
darf nicht über 3,50 m betragen Bei belasteten Gerüsten sind die 
Spioßbäume entsprechend näher aneinander zu stellen. Soll ein Spieß
baum durch Verbindung m it einem ändern verlängert (aufgesetzt, ge
pfropft) werden, so müssen die Enden beider Bäume auf eine Länge 
von mindestens 3,00 m nebeneinander stehen und wenigstens zweimal 
durch D raht oder eiserne Ziehbänder verbunden sein. Der obere Spieß
baum muß auf einer Streichstange stehen und durch eine wenigstens 
35 cm lange und 6 cm starke konsolartige Knagge, die je  m it drei 
wenigstens 12 cm langen Nägeln befestigt ist, un terstü tz t oder von 
Streichstange zu Streichstange bis zum Erdboden auf ein festes U nter
lager abgesteift sein. Die Steifen müssen so stark sein oder so mit 
dem unteren Spießbaum verbunden werden, daß sie sich nach keiner 
Seite hin biegen können.

c) Mindestens an jedem Stockwerke des berüsteten Gebäudes, 
jedenfalls nicht mehr als 5,00 m voneinander entfernt, müssen zwischen 
den Spießbäumen wagerechte Längsverbindungcn (Streichstangen) an
gebracht werden. Diese müssen aus Baumstangen von der unter a 
angegebenen Stärke bestehen, die an den Spießbäumen durch Kreuz
bänder aus starkem Hanfseil oder G orüstdraht befestigt und außerdem 
bei größerer Belastung der Rüstungen, wie oben bei b angegeben, 
durch Knaggen oder Steifen un terstü tz t sind.

Bei Rüstungen, die länger als drei Monate stehen, muß wenigstens 
jedes dritte Kreuzband von G erüstdraht gefertigt worden. I s t  eine 
Streichstange nicht so lang, daß sie m it sämtlichen Spießbäumen ver
bunden werden kann, und wird deshalb die Verwendung einer zweiten 
erforderlich, so müssen die Enden der übereinandergreifenden S treich
stangen nicht allein wenigstens 1,00 m übereinander wegreichen, 
sondern es muß auch die Verbindung an einem Spießbaume bewirkt 
und es müssen die übereinandergreifenden Streichstangen zweimal 
unter sich und einmal m ittels S trängen an dem Spioßbäume befestigt 
werden.

d) Die . Netzriegel, d. h. die Stangen, welche die Streichstangen 
m it dem Bauwerke verbinden und auf welche die G erüstbretter ge
leg t werden, dürfen in der Regel nicht unter 12 cm stark sein und 
höchstens 1,00 m voneinander entfernt liegen. Sie müssen so be
festigt werden, daß sie sich weder auf den Streichstangen noch auf 
ihren ändern Auflagern seitw ärts bewegen können. Sie dürfen nicht 
auf ausgekragtem Mauerwerk, auch nicht unmittelbar auf senkrechten 
S tützen ruhen.

e) Eine Soitenvorschiebung des ganzen G erüstes muß durch 
Diagonalbäume verhindert werden. Bei Gerüsten, deren Höhe 10 m 
nicht übersteigt, genügen auch B retter als Diagonalverstrebungen. 
Die Diagonalverstrebungen müssen an jedem  Spießbaume befestigt 
werden.

Die Stangengerüste sind in den oberen Stockwerken mindestens 
einmal auf je  10 m Länge nach dem Innern des Gebäudes hin durch 
Taue oder Drahtseile sicher zu verankern.

■f) Hinsichtlich der G erüstbretter, Bordbrettor und Schutzlehnen 
gelten die Vorschriften des dritten Absatzes des § 2 dieser V er
ordnung.

g) Die zur Verbindung der Gerüstlagen dienenden Leitern müssen 
m it unbeschädigten Sprossen versehen und an der Stelle, wo sie auf
stehen, sowie an der oberen, wo sie anliegen, so befestigt werdep, 
daß sie weder unten abrutschen noch oben überschlagen können. Ein 
Durchbiegen und Federn der Leitern muß durch befestigte Steifen 
verhindert werden. •

Leitergänge dürfen, wo irgend angängig, nicht so übereinander 
liegen, daß herabfallende Gegenstände die unteren Leitergänge treffen 
können. Sollte der Bauplatz es bedingen, daß die Leitern überein
ander Hegen müssen, so is t deren U nterseite zu verschalen. Leitern 
müssen mindestens 1,00 m senkrecht gemessen über den oberen Aus
tr it t  hinausragen, was erforderlichenfalls durch eine am Leiterbaume 
genügend zu befestigende L atte  herbeigeführt werden kann.

h) W enn bei Stangengerüsten — insbesondere Zwischengerüsten 
— die Spießbäume nicht eingegraben sind and daher der Fuß der 
Bäume oder Steifen anderweitig sicher un terstü tz t und gegen seit
liches Ausweichen geschützt sein muß, sind Einzelunterbauungen und 
Einzelunterkeilungen von mehr als 10 cm Höhe und weniger als 12 cm 
Breite nicht zulässig.

i) Sollen Zwischengerüste auf Eisenträger gestellt werden, so sind 
die Füße der Steifen gegen Abgleiten wirksam zu sichern. Die 
Steifen dürfen niemals auf der Stakung oder einer freiUegenden, ein
fachen B retterlage stehen. Streichstangen, die auf den Köpfen der 
Steifen liegen, müssen m it einer Steife vernagelt und an beiden Enden 
unverschieblich aufgelagert werden. Bei unbelasteten Zwischengerüsten 
(für Maler und Stukkateure) können durch Nägel sicher befestigte 
B retter s ta tt der Streichstangen verwendet werden. Ein E rsatz  der 
Steifen durch B retter is t nicht zulässig. (Schluß folgt)
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H 1 I Den M itgliedern des A. V. B. gew ähre Ich 10 °/0 Rabatt I 1 M

Neu! RUKSAL-DRUCK
Gesetzlich geschlitzt

Schönstes und billigstes Druckverfahren in litho
graphischer Ausführung in ein- u. vielfarbigem Druck

Q i l  för baugewerbliche und technische 
V l l d A l  Büros, Patentanwälte und Bohörden

Lichtpausdrucke :: Steindrucke :: Autographien :: Photolithographien :: Ver
größerungen :: Verkleinerungen :: Kolorier-Anstalt :: Buchbinderarbeiten

L ic h tp a u se n
Man verlange Musterbogen und Preisliste

Neu!

Richard Ruks Steindruckerei Berlin SWu D essauer Str. 36
Telephon-Amt Lfltzow,7856

J o h a n n e s  H a a g 1 Maschinen- und Röhren-Fabrik, Aktiengesellschaft
Augsburg Berlin SW. *9 Breslau X  Cöln Danzig

Johannes Haag-Straße Mittenwalderstraße 56 Lehmdamm 67 Qereonshaug Stadtgraben 13
Innsbruck Karlsruhe München W ien VII/3

Erzherzog Eugen-Str. 11 Westendstraße 29 Herzog Rudolf-Str. 21 Neustiftgasse 98
se it  1843 Spezial-F abrik  f&r

Z e n t r a l l i e i z i m g s -  u n d  L ü f t u i i g s - A i i l a g e n  a l l e r  S y s t e m e

Carl 23urcfyarbt
®to& - tiittetfelöt 
Mlnetift. 134-37

empnetjlt fidi gur Uc6enmt)me oon

Bauausführungen 
jeber 2lrt u. (Stöße

S3cfte Dieferenjeit. 600  2Ir Beiter 

©riinbimg 1896

^ernfpredjer: 
t t r .  35 Ibis  35^

«. Xiefbau Beim n. Sifenbeton


